Vertriebsvertrag/ 

Kommissionsvertrag

1. Vertragsgegenstand
Der Vertriebspartner (VP) kauft und vertreibt die Vertragsprodukte im eigenen Namen und auf eigene Rechnung als selbständiger Händler. Die Fa. Wassermann stellt dem VP die im Anhang „ Preisliste/ Bestand “ aufgeführten Waren als Stammsortiment im darin aufgeführten Wert zum Zwecke des Weiterverkaufs zur Verfügung.

Es soll eine Sicherheit in Höhe von  …… % diese Wertes durch 

a)  Bankbürgschaft oder
b)  Sonstiges ……………….. ……………………….. durch den VP erbracht werden.
Der EK-Wert der Kommissionsware (Stammsortiment) wird monatlich in Raten von  ........... % des EK-Preises an die Fa. Wassermann zurückerstattet, beginnend 3 Monate nach Vertragsabschluß.
 

2. Vertragsdauer und Exklusivität
Dieser Vertag wird für die Dauer von ___ Jahren geschlossen und tritt am ................. in Kraft. Wird er nicht 8 Wochen vor Ablauf gekündigt, verlängert er sich automatisch um 1 Jahr. Die Kündigung bedarf der Schriftform.
Das Vertragsgebiet ist bis auf weiteres nicht begrenzt. Es besteht kein Gebietsschutz, sofern keine weitere Zusatzvereinbarung getroffen wird. Sollten zukünftig Gebiete geschützt werden, wird dies dem VP umgehend mitgeteilt. Der Vertrieb ist nicht ermächtigt oder bevollmächtigt, im Namen der Fa. Wassermann zu handeln.
 

3. Pflichten der Fa. Wassermann
3.1. Die Fa. Wassermann stellt dem Vertriebspartner die im Anhang " Bestand Kommission" aufgeführten Produkte der Werbetechnik zur Verfügung.
3.2. Material und Unterlagen verbleiben auch nach Übergabe an den VP im Eigentum der Fa. Wassermann. Der Vertrieb wird nach Beendigung des Vertragsverhältnisses unverzüglich alle nicht verkauften und noch nicht vom VP bezahlten Materialien und Unterlagen zurückgeben.

3.3. Die Fa. Wassermann wird, soweit sie darüber verfügt, dem Vertrieb gegen angemessenes Entgelt Webematerial wie Farbkarten, Preis- und Bestelllisten, Produktbeschreibungen usw. zur Verfügung stellen.
Die Fa. Wassermann ist aber nicht verpflichtet, eine bestimmte Art oder Menge von Werbematerial herzustellen.

3.4. Die Fa. Wassermann hält den Vertrieb über Änderungen und Verbesserungen der Vertragsprodukte auf dem Laufenden, soweit dies für den Verkauf der Produkte erforderlich ist.

4. Pflichten des Vertriebes
4.1. Der Vertrieb bezieht die Vertragsprodukte zum Zweck des Weiterverkaufes ausschließlich von der Fa. Wassermann.
4.2. Der VP teilt die Geschäftsgeheimnisse, die ihm im Zuge seiner Tätigkeit bekannt werden, Dritten nicht mit.

4.3. Der VP sorgt wöchentlich durch Nachbestellung für die Vollständigkeit des Stammsortimentes. Sollte der nachzubestellende Warenwert unter 100,- € liegen, kann die Nachbestellung bis zum Erreichen dieses Betrages verschoben werden.

4.4 Darüber hinaus informiert der Vertrieb die Fa. Wassermann von allen
Umständen, die für die Erfüllung dieses Vertrages oder sonst für den Vertrieb der Vertragsprodukte wesentlich sein könnten.
5. Bestehende Bezugsquellen des VP
Der Vertriebspartner wird, mit den Vertragsprodukten im Wettbewerb stehende, Produkte weder herstellen oder vertreiben noch Dritte dabei unterstützen. Der Vertrieb überbürdet diese Pflicht  auch seinen Angestellten und sonstigen Mitarbeitern. Ist der VP zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bereits Kunde von Lieferanten der Fa. Wassermann  bzw. vertreibt er bereits im Wettbewerb stehende Produkte, können diese auch weiterhin vom VP vertrieben werden, sofern sie nachfolgend benannt wurden.

a) Der VP vertreibt bisher keine der Vertragsprodukten ähnlichen Waren.

b) Der VP vertreibt bisher folgende relevante Produkte: …………………………………………  …………………..…………………………

…………………………………… …………………………………………………..

6. Rechte des VP
Es besteht keine Abnahmepflicht für den VP. Es bestehen keine Mindestabnahme-
mengen. Sollte der VP die kommissionierten Produkte nicht verkaufen oder anders verwerten können, so kann er diese an die Fa. Wassermann zurücksenden. Die Transportkosten werden vom VP getragen. Die bereits gezahlten monatlichen

Abschläge werden mit dem Warenrestwert verrechnet und gegebenenfalls zurück-

erstattet. Die Waren müssen unbeschädigt, unbenutzt und in vollständigen

Gebindegrößen zurückgesendet werden ( Folienrollen dürfen nicht angebrochen 

sein). 
Der Vertrieb ist berechtigt, Subvertriebe oder Handelsvertreter zu beschäftigen.  

7. Preisgestaltung
Der VP darf ohne die Zustimmung der Fa. Wassermann in öffentlichen Angeboten,

wie Preislisten, Mailings, Internet usw. die Produkte nicht unter den vorgegebenen VK-Preisen der Fa. Wassermann anbieten. ( Bezugsgrößen sind dabei die Preise auf der Internetseite der Fa. Wassermann.) 

8. Konditionen und Preise der Vertragsprodukte
Die Bezugskonditionen ergeben sich aus den aktuellen Preislisten der Fa. Wassermann für Fachhändler. Die aktuellen VK-Preise ergeben sich aus den aktuellen VK-Preislisten der Fa. Wassermann.
9. Zahlung

Der Vergütungsanspruch der Fa. Wassermann entsteht mit dem Verkauf des Produktes an den Kunden. Zahlungsausfälle der Kunden des Vertriebspartners haben keinen Einfluss auf die Zahlungspflichten an die Fa. Wassermann.

10. Vorzeitige Auflösung
Die Fa. Wassermann hat auch während der Vertragslaufzeit ein Sonderkündigungsrecht mit einer Frist von 4 Wochen, falls über einen Zeitraum von mindestens 3 Monaten der monatliche Umsatz des VP unter 250,- € liegt.
11. Folgen der Vertragsbeendigung
Nach Beendigung dieses Vertrages aus welchen Gründen auch immer ( z.B. durch Zeitablauf, vorzeitige Auflösung ) treffen den VP folgende Pflichten:

11.1. Die Verpflichtung zur Wahrung der Geschäftgeheimnisse bleibt aufrecht.

11.2. Die dem Vertrieb von der Fa. Wassermann zur Verfügung gestellten Unterlagen und sonstigen Sachen, einschließlich und insbesondere der unter Eigentumsvorbehalt stehenden oder bei Vertragsbeendigung noch nicht bezahlten Waren, stellt der Vertrieb der Fa. Wassermann unverzüglich auf seine Kosten zurück.

11.3. Der Vertrieb ermächtigt hiermit unwiderruflich die Fa. Wassermann, selbst oder durch einen mit schriftlicher Vollmacht ausgestatteten Dritten in den Geschäftsräumen des Vertriebs oder bei Dritten, die diese Waren im Auftrag des Vertriebes verwahren, ohne weitere Zustimmung des Vertriebs abzuholen bzw. abholen zu lassen, falls innerhalb von 2 Wochen nach Vertragsende Punkt 11.2 nicht erfüllt wurde. Der Vertrieb verzichtet auf jegliche Art von Einwendungen und Ansprüchen, die sich aus dieser Abholung oder Veränderung ergeben könnten. Die Transportkosten sowie die Kosten der Abholung durch beauftragte Dritte werden vom VP getragen.
11.4. Sämtliche Forderungen der Fa. Wassermann werden, soweit sie nicht ohnedies bereits fällig sind, nach der Beendigung dieses Vertrages fällig.

11.5. Die in Punkt 4.1/4.2 sowie Punkt 5 vereinbarte Ausschließlichkeit der Belieferung bleibt bis 2 Jahre nach Vertragsende bestehen. Der Vertriebspartner wird somit innerhalb 2 Jahren nach Vertragsende, mit den Vertragsprodukten im Wettbewerb stehende Produkte weder herstellen oder vertreiben noch Dritte dabei unterstützen. Der Vertrieb überbürdet diese Pflicht  auch seinen Angestellten und sonstigen Mitarbeitern.

12. Verzugszinsen

Unabhängig von einem Verschulden hat der in Verzug befindliche VP Verzugszinsen zu zahlen. Diese betragen ….6…. %.

13. Aufrechnung und Zurückbehaltung
13.1. Eine Aufrechnung gegen Ansprüche der Fa. Wassermann ist unzulässig.

13.2. Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Vertrieb nicht zu.

14. Gewährleistung und Haftung    
Die Fa. Wassermann leistet Gewähr und haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit im Rahmen des zwingenden Rechts nach der derzeitigen Rechtslage.

15. Rechtsnachfolge   
Die Übertragung von Rechten und Pflichten aus diesem Vertrag durch den VP an einen Dritten bedarf der vorherigen ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung durch die Fa. Wassermann.

16. Abschließender Charakter
Durch diesen Vertrag werden die Rechtsbeziehungen der Vertragspartner abschließend geregelt. Allenfalls vor und bei  Abschluss dieses Vertrages geschlossene Vereinbarungen, abgegebene Erklärungen oder sonstige Umstände von rechtlicher Relevanz verlieren mit der Unterfertigung dieses Vertrages ihre Wirksamkeit.

17. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Parteien ist Memmingen.

18. Salvatorische Klausel
18.1. Sollten Bestimmungen dieses Vertrages ungültig oder undurchsetzbar sein oder werden, so bleibt der Restvertrag unberührt.

18.2. Die Parteien verpflichten sich, anstatt der unwirksamen Regelung eine wirksame Regelung zu vereinbaren, die dem vorgesehenen Zweck möglichst nahe kommt.

…………………., am…………………..

…………………………………………..

Für die Fa. Wassermann
…………………………………………..

Für den Vertrieb
